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neralsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die jesowie unter Hinweisauf ihre Resolution 51/218 C vom
nach Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung 18. Dezember 1996 betreffend die Zuordnung der Slowakei zu
festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten einer Gruppe zum Zwecke der Veranlagung für den Friedens-
sind; sicherungshaushalt für den am 31. Dezember 1996 endenden

14. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Tadschikistan" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

88. Plenarsitzung daß ihre Beiträge zur Finanzierung der Friedenssicherungsein-
26. Juni 1998 sätze im Einklang mit der von der Generalversammlung in

ANLAGE

Sonderregelungen betreffend die Anwendung von Arti-
kel IV der Finanzordnung der Vereinten Nationen 2. beschließt außerdem, als Ad-hoc-Regelung, in bezug

1. Am Ende des in Artikel 4.3 der Finanzordnung vor- die Slowakei für den Zeitraum vom 1. Januar 1997 bis
gesehenen Zwölfmonatszeitraums werden alle nicht abgewik- 31. März 1998 der in Ziffer 3c) der Resolution festgelegten
kelten Verpflichtungen der jeweiligen Finanzperiode in bezug Gruppe von Mitgliedstaaten zugeordnet wird und daß ihre
auf Lieferungen und Leistungen der Regierungen, für die Beiträge zur Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze für
Forderungen eingegangen sind oder für die feste Erstattungs- diesen Zeitraum im Einklang mit den Beitragstabellen be-
sätze gelten, den Verbindlichkeiten zugeführt; diese Verbind- rechnet werden, die die Generalversammlung in ihren Resolu-
lichkeiten bleiben auf dem Sonderkonto für die Beobachter- tionen 49/19 B vom 23. Dezember 1994 und 52/215 A sowie
mission der Vereinten Nationen in Tadschikistan verbucht, bis in ihrem Beschluß 50/471 A vom 23. Dezember 1995 gebilligt
die Zahlung erfolgt ist. hat;

2. a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen
der jeweiligen Finanzperiode gegenüber Regierungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie andere Verpflichtungen
gegenüber Regierungen, für die die entsprechenden Forderun-
gen noch nicht eingegangen sind, gelten nach Ablauf des in
Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonatszeitraums für einen
zusätzlichen Zeitraum von vier Jahren weiter;

b) Während dieses Vierjahreszeitraums eingegangene
Forderungen werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 vor-
gesehen behandelt;

c) Am Ende des zusätzlichen Vierjahreszeitraums werden
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, und der
dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafür verfügbar
gehaltener Haushaltsmittel verfällt.

52/230. Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte b) der nach Gutschrift an die Mitgliedstaaten gemäß
der Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze Ziffer 3 a) verbleibende Restbetrag aus den Beiträgen der
der Vereinten Nationen Slowakei zur Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze für

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973,
43/232 vom 1. März 1989, 44/192 B vom 21. Dezember1989,
45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezember
1991, 47/218 A vom 23. Dezember 1992, 49/249 A vom
20. Juli 1995, 49/249 B vom 14. September 1995 und 51/218
A und B vom 18. Dezember 1996 sowie ihre Beschlüsse
48/472 A vom 23. Dezember 1993 und 50/451 B vom
23. Dezember 1995 betreffend die Zusammensetzung der
Gruppen zum Zweck der Veranlagung für den Friedens- in Bekräftigungihrer Resolutionen 51/243 vom 15. Sep-
sicherungshaushalt, tember 1997 und 52/220 vom 22. Dezember 1997,

Zeitraum,

1. beschließt, als Ad-hoc-Regelung, daß die Slowakei in
bezug auf die Veranlagung für die Friedenssicherungsaus-
gaben ab 1. April 1998 der in Ziffer 3c) der Resolution 43/232
festgelegten Gruppe von Mitgliedstaaten zugeordnet wird und

ihrer Resolution 52/215 A vom 22. Dezember 1997 gebilligten
Beitragstabelle sowie künftigen Resolutionen der Versamm-
lung zur Beitragstabelle berechnet werden;

auf die Veranlagung für die Friedenssicherungsausgaben, daß

3. beschließt ferner, daß die Beiträge der Slowakei für die
Finanzierung von Friedenssicherungseinsätzen für den
Zeitraum vom 1. Januar 1997 bis 31. März 1998 den Mitglied-
staaten im Verhältnis zu ihren tatsächlichen Beitragssätzen für
die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze während
dieses Zeitraums gutgeschrieben werden, vorbehaltlich der
folgenden Bestimmungen:

a) den Mitgliedstaaten, die den in den Ziffern 3c) undd)
der Resolution 43/232 festgelegten und durch spätere Resolu-
tionen geänderten Gruppen angehören, wird die volle Diffe-
renz zwischen ihren Gesamtbeiträgen zur Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze während des fraglichen Zeitraums
und dem Gesamtbetrag gutgeschrieben, den sie hätten ent-
richten müssen, wenn die Slowakei einer der in Ziffer 3 der
Resolution 43/232 festgelegten und in späteren Resolutionen
geänderten Gruppen angehört hätte;

den fraglichen Zeitraum wird den Mitgliedstaaten gutgeschrie-
ben, die der in Ziffer 3b) der Resolution 43/232 festgelegten
und durch spätere Resolutionen geänderten Gruppe angehören.

82. Plenarsitzung
31. März 1998

52/234. Von Regierungen und anderen Stellen zur Verfü-
gung gestelltes Gratispersonal

Die Generalversammlung,




